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(Drucksache 62/2018) § 7 Öffentlich 

Verbot des Einsatzes von Glyphosat und Neonicotinoiden auf gemeindeeigenen Flächen 

Die Fraktion Bürgervertretung Starzach (BVS-Fraktion) hat der Gemeindeverwaltung einen Antrag 
vorgelegt, welcher in öffentlicher Gemeinderatssitzung beraten werden soll. Die Gemeindeverwaltung hat 
deshalb den Sachverhalt auf die Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.07.2018 
genommen. Inhaltlich geht es um ein Verbot des Glyphosat- und Neonicotinoide-Einsatzes auf 
gemeindeeigenen Flächen wie beispielsweise Rathäuser, Kindergärten, verpachtete Wiesen, Äcker und 
so weiter. Begründet wird dies mit der negativen Wirkung des Herbizides bzw. des Insektizides auf 
Insekten. Diese stehen im Verdacht krebserregend zu sein. Nachweislich sei die biologische Vielfalt in der 
Natur durch den Einsatz gestört und werde letztendlich vernichtet. Insekten, Amphibien, Vögel und andere 
Tiere leiden unter dem Einsatz dieser Mittel.  

Die BVS-Fraktion betont hierbei die große Verantwortung, welche das Gemeinderatsgremium auf 
kommunalpolitischer Ebene diesbezüglich hat. Es sollte deshalb ein Zeichen gesetzt werden und auf 
gemeindeeigenen Grundstücken der Einsatz dieser Herbizide und Insektizide verboten werden. Da im 
Falle eines Verbotes der genannten Spritzmittel auch gemeindeeigene Ackerflächen betroffen wären, 
welche an bewirtschaftende Dritte verpachtet sind, hat die BVS-Fraktion im Vorfeld der 
Gemeinderatssitzung einige Informationen zu den Pachtverhältnissen bei der Verwaltung erfragt. Die 
Verwaltung hat hierzu einige Eckdaten zu den landwirtschaftlichen Flächen zusammengestellt, welche an 
Dritte verpachtet wurden.  

Im Rahmen der Pflege und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Flächen innerhalb der Ortslage 
verwenden die Beschäftigten der Gemeinde Starzach seit längerer Zeit keine Herbizide oder Insektizide 
mehr. Grund hierfür ist, dass Einwohner/-innen, insbesondere auch Kinder, im Innenort sehr schnell mit 
den Giften in Berührung kommen könnten. Deshalb wird hier nur noch auf die mechanische Beseitigung 
von Unkraut gesetzt. Außerdem setzt die Gemeinde im Rahmen der Ortsbildverschönerung auf das 
Blumensaatgut, der „Blumenstadt Mössingen“, welches durch seine Blumenvielfalt bekannt ist und die 
Insekten- und Artenvielfalt fördert. 

Auch die gemeindeeigenen Obstbäume, welche überwiegend im Außenbereich entlang der Feldwege 
und Straßen stehen, werden nicht gespritzt, so dass das Obst naturbelassen ist.  

Die gemeindeeigenen Grün- und Ackerflächen außerhalb der geschlossenen Ortschaften sind 
überwiegend an bewirtschaftende Dritte verpachtet, so dass Vorgaben zum Spritzmitteleinsatz durch die 
Gemeinde als Verpächterin lediglich über den aufzusetzenden Landpachtvertrag mit dem Bewirtschafter 
gemacht werden können. Folgende Regelungen sind bereits jetzt schon regelmäßig Bestandteil eines 
solchen Landpachtvertrags:  
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 Der Pächter ist verpflichtet, das Pachtgrundstück ordnungsgemäß und pfleglich zu bewirtschaften. 

Dabei hat er dem Umweltschutz in angemessener Weise Rechnung zu tragen und insbesondere auf 
Bodengesundheit sowie Gewässer- und Artenschutz zu achten. Er hat sich über Natur- und 
Landschaftsschutzvorschriften zu informieren und sie bei der Bewirtschaftung der Pachtgrundstücke 
einzuhalten. Dünge- und chemische Pflanzenbehandlungsmittel dürfen nur in umweltverträglichem 
Umfang und unter Beachtung der staatlichen Vorschriften verwendet werden.  

 
 Der Pächter verpflichtet sich, auf der Pachtfläche auf den Anbau von gentechnisch veränderten 

Pflanzen zu verzichten. Ebenso darf auf der Pachtfläche kein gentechnisch verändertes Saatgut 
ausgebracht werden. Diese Verpflichtung gilt für fünf Jahre und wird danach automatisch jährlich 
verlängert, wenn sie nicht wegen einer Neubewertung der Sachlage aufgehoben oder von der 
Gemeinde gekündigt wird. Ausgenommen von dieser Vorgabe sind Futtermittel. Dünge- und chemische 
Pflanzenbehandlungsmittel dürfen nur in umweltverträglichem Umfang und unter Beachtung der 
staatlichen Vorschriften verwendet werden.  

 
Aus den oben aufgeführten Formulierungen wird deutlich, dass die Gemeinde Starzach den Fokus auf 
einen angemessenen Umweltschutz legt und den Boden-, Gewässer- und Artenschutz als sehr wichtig 
erachtet. Der Antrag der BVS-Fraktion ist demnach als Konkretisierung der bereits bestehenden 
Regelungen zu verstehen, wonach direkt der Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden als boden-, 
gewässer- und artenschädlich eingestuft wird und direkt verboten werden soll.  
 
Auf Bundesebene gibt es diesbezüglich aktuell keine entsprechende Regelung, obwohl das Thema seit 
längerer Zeit intensiv diskutiert wird. Für die Gemeinde Starzach stellt sich deshalb die Frage, ob im 
Rahmen der Vertragsgestaltung ein eigenständiges Verbot über eine bestimmte Formulierung in den 
Landpachtverträgen erfolgen kann oder ob eine Entscheidung auf Bundesebene abgewartet werden soll. 
Hingewiesen wird ergänzend auf den Umstand, dass am 27.04.2018 die EU-Mitgliedstaaten sich endlich 
für ein Verbot der drei gefährlichsten Neonicotinoide Imidacloprid, Thiamethoxam und Clothianidin 
ausgesprochen haben. 
 
Mehrere Städte und Gemeinden, so auch die Landeshauptstadt Stuttgart und die Stadt Tübingen, haben 
bereits in ihren Gremien ein Verbot des Glyphosat-Einsatzes diskutiert. Ergebnis war jedoch regelmäßig, 
dass vor allem aus rechtlichen Gründen ein vollständiges Verbot des Mitteleinsatzes durch 
Drittbewirtschafter kritisch gesehen wird. Es muss in diesem Zusammenhang auch beachtet werden, dass 
im Einzelfall sichergestellt ist, dass durch eine etwaige Einschränkung keine existenzgefährdenden 
Situationen für einzelne landwirtschaftliche Betriebe auftreten. Außerdem muss auch gewährleistet 
werden, dass durch ein mögliches Verbot nicht neue, ähnliche und genauso gefährliche Stoffe in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden. Deshalb haben besagte Städte und Gemeinden in der Regel lediglich 
beschlossen, dass von den bewirtschaftenden Landwirten lediglich eine starke Reduzierung des 
Glyphosat- und Neonicotinoide-Einsatzes gefordert wird. 
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Die Verwaltung spricht sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für ein generelles Verbot dieser Spritzmittel aus. 
Um die Notwendigkeit eines Verbotes, die eingesetzten Produkte und die jeweilige Menge der 
eingesetzten Spritzmittel zu ermitteln, sollte zunächst im Gespräch mit den Starzacher Landwirten, welche 
Flächen auf dem Gemeindegebiet bewirtschaften, gesucht werden. Hierbei kann der Ist-Zustand in einem 
ersten Schritt ermittelt werden. Grundsätzlich befürwortet die Verwaltung eine deutliche Reduzierung des 
Glyphosat- und Neonicotinoide-Einsatzes, jedoch sollte dies im Dialog mit den Pächtern geschehen. Eine 
gemeinschaftlich erarbeitete, praktikable Lösung sollte hierbei im Vordergrund stehen.  
 
Da eine mögliche Neuregelung nur durch Änderung der bestehenden Landpachtverträge Gültigkeit 
erlangen kann, wäre ein Verbot aufgrund von Kündigungsfristen erst zum 01.11.2019 möglich. Eine 
entsprechende Änderungskündigung der Landpachtverträge müsste bis spätestens 30.04.2019 erfolgen. 
Demnach schlägt die Verwaltung vor, in den nächsten Monaten das Gespräch mit den Starzacher 
Landwirten bezüglich dieses Themas zu suchen und spätestens im Frühjahr 2019 erneut im Gemeinderat 
darüber zu diskutieren. Vorteil wäre, dass sich die Gemeindeverwaltung ein Bild von der Ist-Situation in 
Starzach und den rechtlichen Möglichkeiten verschaffen kann. 
 
GR Annerose Hartmann betont, dass es ihr bei der Stellung des Antrages nicht darum gegangen ist die 
Landwirte als Umweltsünder darzustellen. Aus ihrer Sicht müsse die Gemeinde ein Zeichen setzen, damit 
die nachfolgenden Generationen noch eine Pflanzen- und Artenvielfalt vorfinden können. Ein 
gemeinschaftliches Vorgehen zusammen mit den Landwirten finde sie gut.  
 
GR Burkhard von Ow-Wachendorf betont, dass er Haupterwerbslandwirt und auch Pächter von 
landwirtschaftlichen Grundstücken der Gemeinde Starzach ist. Glyphosat werde bereits seit Mitte der 
1970er-Jahre eingesetzt. Er finde es falsch, wenn sich Personen und Gremien mit dem Thema 
auseinandersetzen und Beschlüsse fassen, die kein entsprechendes umfassendes Fachwissen haben und 
somit der Mitteleinsatz nicht unter Zugrundelegung, aller wichtiger Aspekte, beurteilt werden kann. Er gehe 
diesbezüglich sogar einen Schritt weiter und betrachte dies als Anmaßung, da lediglich auf der Grundlage 
von Vorlagen und Aussagen bestimmter Organisationen, welche sich dem Umweltschutz widmen, 
argumentiert werde und die Diskussion somit nur sehr einseitig erfolge. Der richtige Weg sei auf Bundes- 
oder Europaebene zusammen mit Fachexperten zu diskutierten, um die Diskussion auf wissenschaftlicher 
Ebene zu führen. Zumindest für die Diskussion im Gemeinderat in Starzach hätte er sich gewünscht, 
wenigstens einen Fachexperten zur Abgabe einer Stellungnahme hierfür einzuladen. Er kenne diese 
Vorgehensweise auch von anderen Landwirten in anderen Kommunen. Obwohl die Landwirte rechtlich 
nichts Verwerfliches machen, werden sie massiv in die Ecke gedrängt. Diese populistische 
Vorgehensweise könne er nicht gutheißen, deshalb komme für ihn eine Entscheidung auf kommunaler 
Ebene nicht in Frage. In diesem Zusammenhang möchte er auch auf die gute Zusammenarbeit verweisen, 
die zwischen den Starzacher Landwirten und beispielsweise dem Bauhof der Gemeinde Starzach bei der 
Pflege der Randstreifen an den Feldwegen seit längerer Zeit besteht. Durch solche nicht vollumfänglich für 
den Gemeinderat einschätzbaren Sachentscheidungen könnte das gute Verhältnis zwischen Landwirten 
und Gemeinde in Starzach nachhaltig gestört werden.  
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Bürgermeister Noé antwortet, dass er nicht vollumfänglich der Meinung von GR Burkhard von Ow-
Wachendorf ist. Es müsse klar sein, dass es sich auf jeden Fall um gemeindeeigene Grundstücke handelt 
und die Thematik grundsätzlich eine Gemeindeaufgabe sei. Man müsse sich dem Antrag auf jeden Fall 
annehmen.  
 
Da zum jetzigen Zeitpunkt die Thematik aus wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht nicht vollumfänglich 
bewertet werden kann, könne aus seiner Sicht kein Beschluss zum Verbot von Herbiziden und 
Insektiziden für Dritte gefasst werden. Dies haben u.a. auch ähnliche Entscheidungen in Gremien von 
Großstädten in Baden-Württemberg gezeigt, welche ebenfalls kein Verbot beschlossen haben. Der von 
der Verwaltung vorgeschlagene Weg sei der Richtige, wonach zunächst einmal das Gespräch mit den 
Starzacher Landwirten gesucht werde und der Ist-Zustand ermittelt werden müsse. Das Thema wird auf 
jeden Fall im Frühjahr 2019 wiederum im Gemeinderat diskutiert. Er werde jedoch prüfen, welcher 
Beschluss rechtlich möglich wäre. Er werde dem Gremium keinen rechtswidrigen Beschluss vorlegen bzw. 
er würde einem rechtswidrigen Beschluss auf jeden Fall widersprechen. Das Ziel muss generell sein, den 
Herbizid- und Insektizideinsatz zu reduzieren.  
 
Daraufhin fasst der Gemeinderat bei einer Enthaltung (GR Burkhard von Ow-Wachendorf) folgende  
 

Beschlüsse: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt, auf den Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden auf allen 

kommunalen Flächen innerhalb geschlossener Ortschaften der Gemeinde Starzach und auf den 
eigen bewirtschafteten Grünflächen und Streuobstwiesen im Außenbereich zu verzichten. Eventuell 
beauftrage Dienstleistungsunternehmen werden verpflichtet, ebenfalls auf den Einsatz der Mittel in 
diesen Bereichen zu verzichten. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Gespräch mit den Pächtern, welche kommunale Flächen auf dem 
Gemeindegebiet Starzach bewirtschaften, zu suchen. Es sollen die eingesetzten Spritzmittel erhoben 
werden und eine Vereinbarung zum reduzierten Einsatz oder Verzicht auf den Einsatz der genannten 
Spritzmittel getroffen werden.  
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Abschluss der Gespräche mit den Pächtern die Thematik erneut 
in eine öffentliche Gemeinderatssitzung zu Beginn des Jahres 2019 einzubringen und die Ergebnisse 
aus den Gesprächen zu präsentieren. 
 

4. Die Verwaltung wirbt in Zukunft bei Handel, Landwirtschaft und bei privaten Gartenbesitzern für die 
Zielsetzung eines glyphosat- und neonicotinoidfreien Starzachs. 


